
BGL 136

Der B. beschließt auf Vorschlag des 
Rates des Bezirkes den Fünfjahr- 

lan, den Jahresplan und den Haus
altsplan des Bezirkes, die die 

Grundlage für die Leitung der ge
sellschaftlichen Entwicklung im Ter
ritorium in Übereinstimmung mit 
der festgelegten Entwicklung der 
zentralgeleiteten Kombinate, Be
triebe und Einrichtungen bilden. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Erhöhung der Leistungen der be
zirksgeleiteten Kombinate, Betriebe 
und Einrichtungen für die Verbesse
rung der Versorgung der Bevölke
rung und für die Erfüllung der Auf
gaben der ganzen Volkswirtschaft 
sowie die Erfüllung der Aufgaben 
der sozialistischen Intensivierung 
und des Übergangs zu industriemä
ßigen Produktionsmethoden in der 
sozialistischen Landwirtschaft. Der 
B. entscheidet über die Aufgaben der 
ihm in eigener Verantwortung un
terstehenden Bereiche. Er faßt Be
schlüsse zu sachlichen und territo
rialen Schwerpunkten der gesell
schaftlichen Entwicklung und der 
staatlichen Leitung im Bezirk und si
chert die maßgebliche Mitwirkung 
der nachgeordneten Staatsorgane an 
der Ausarbeitung seiner Entschei
dungen, wenn die materiellen, sozia
len und kulturellen Bedürfnisse der 
Werktätigen ihres Gebietes berührt 
werden. Der B. beschließt über Auf
gaben zur Unterstützung der plan
mäßigen proportionalen Entwick
lung zentralgeleiteter Kombinate, 
Betriebe und Einrichtungen. Er ko
ordiniert die Tätigkeit aller auf sei
nem Territorium befindlichen Kom
binate, Betriebe, Institutionen und 
Organisationen in solchen Fragen, 
die die Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen berühren 
(Wohnungsbau, Handel und Dienst
leistungen usw.). Der B. fördert die 
Gemeinschaftsarbeit zwischen den 
Volksvertretungen und den Räten 
seines Territoriums zur Lösung 
komplexer Aufgaben der wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen

Entwicklung. —<■ Staatsaufbau der 
DDR

BGL —* Betriebsgewerkschaftsorgani
sation

Bibliothekswesen —* Buchwesen

Bilanzierung —<• sozialistische Plan
wirtschaft

bildnerisches Volksschaffen —►
künstlerisches Volksschaffen

Bildungsprivileg: Wesenszug der 
gegen die Werktätigen gerichteten 
Bildungspolitik in antagonistischen 
Klassengesellschaften. Die zur Teil
nahme an der Lenkung von Politik 
und Wirtschaft notwendige Bildung 
ist das Privileg der herrschenden 
Klasse (Bildungsmonopol). Die 
werktätigen Massen bleiben entwe
der vollkommen von der Bildung 
ausgeschlossen (Analphabetentum in 
den kolonialen und halbkolonialen 
Ländern sowie zum Teil auch in 
hochentwickelten kapitalistischen 
Ländern), oder ihre Bildung wird 
auf das für die technische Entwick
lung erforderliche Minimum be
schränkt. Das B. ist eine Absage an 
die wissenschaftliche Bildung für das 
werktätige Volk, um die Ausgebeu
teten zum geeigneten Objekt für die 
—► geistige Manipulierung durch die 
herrschende Klasse zu degradieren. 
Auch wenn in Anbetracht der wis
senschaftlich-technischen Entwick
lung ein höheres Bildungsniveau für 
Teile der Werktätigen verwirklicht 
wird, ist es einseitig auf eine enge 
Spezialisierung im Interesse der Mo
nopole gerichtet. Seine ideologische 
Begründung findet das B. in der —*■ 
Elitetheorie. Mit der Errichtung der 
sozialistischen Gesellschaft wird das 
B. gebrochen und werden die gesell
schaftlichen Voraussetzungen ge
schaffen, allen Kindern des werktä
tigen Volkes eine hohe —*■ Allge
meinbildung zu vermitteln.


